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Vorbemerkungen  

Bei der Planung und dem Bau von Neuanlagen, der Än-

derung, Erweiterung oder Umrüstung bestehender Anla-

gen sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik 

einschließlich aller Gesetze, Verordnungen und Richtli-

nien zu beachten und die Einhaltung der technischen Vor-

gaben der Stadtwerke Eisenhüttenstadt GmbH (nachfol-

gend SWE genannt) gefordert.   

  

Weiterhin möchten wir auf die „Verordnung über Allge-

meine Bedingungen für die Versorgung mit Fernwärme“ 

(AVBFernwärmeV) sowie die „Anlagen zur AVBFernwär-

meV“ verweisen, welche mit den hier vorliegenden Tech-

nischen Anschlussbedingungen Bestandteil des Wärme-

liefervertrages sind.  

  

Die richtige Wahl und Anordnung aller von der Fernwärme 

durchströmten Bauteile ist im Hinblick auf einen sicheren 

Betrieb und einer wirtschaftlichen Wärmeausnutzung an-

zustreben. Alle bestehenden amtlichen und berufsgenos-

senschaftlichen Vorschriften, Bestimmungen und Richtli-

nien sowie DIN- und DIN-EN-Normen in der jeweils aktu-

ellen Fassung, die sich auf die Berechnung und Herstel-

lung von Heizungsanlagen, Fernwärmeanschlüssen/-

übergabestationen und die dazugehörigen Apparate und 

Bauelemente beziehen, sind mindestens einzuhalten. 

Dies gilt ebenso für die betreffenden sicherheitstechni-

schen Vorschriften und Verordnungen sowie Unfallverhü-

tungsvorschriften.  

Bis zur Übergabestelle, gemäß AVBFernwärmeV, werden 

die Vorbereitung, Planung und Ausführung neuer An-

schlüsse sowie die Erweiterung oder Änderung bestehen-

der Anschlüsse durch die SWE ausgeführt.   
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1 Geltungsbereich  

 Diese technischen Anschlussbedingungen Fern-

wärme der SWE gelten für den Anschluss und den 

Betrieb von Anlagen, die an die heizwasserbetrie-

benen Fernwärmeversorgungsnetze der SWE an-

geschlossen sind oder angeschlossen werden.   

 Sie sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und 

der SWE abgeschlossenen Wärmeliefervertrages. 

Als Rechtsgrundlage der TAB dient der § 17 Abs. 1 

der „Verordnung über allgemeine Bedingungen für 

die Versorgung mit Fernwärme“ vom 20.06.1980, 

die zuletzt durch Artikel 16 des Gesetzes vom 

25.07.2013 geändert worden ist.  

 Die TAB Fernwärme gelten ab dem 01.05.2009 für 

alle Heizwassernetze der SWE.  

 Der Kunde/Anschlussnehmer ist verpflichtet, seine 

Anlagen entsprechend der TAB zu errichten, zu be-

treiben, zu ändern und / oder zu warten. Er veran-

lasst die von ihm beauftragten Fachbetriebe dies 

umzusetzen.   

 Sollte eine Anlage nicht den TAB und den einschlä-

gigen DIN-Normen und Druckgeräterichtlinien ent-

sprechen, kann die SWE die Wärmeversorgung ein-

stellen bzw. die Inbetriebnahme verweigern.  

 Zweifel über Auslegung und Anwendung der TAB 

müssen vor Beginn der Arbeiten an den Kundenan-

lagen mit der SWE geklärt werden. Ausnahmen von 

den TAB sind zulässig, sofern sie von der SWE 

schriftlich bestätigt werden.  

 Beglaubigungs-, Eich- und Sicherungsstempel 

(Marken und / oder Plomben) der Messgeräte dür-

fen nicht beschädigt oder entfernt werden.  

 Die Anlagen müssen zum Schutz vor unbefugter 

Entnahme von Heizwasser oder der unbefugten Ab-
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leitung von Wärme plombierbar sein. Plombenver-

schlüsse der SWE dürfen nur mit Zustimmung der 

SWE geöffnet werden. Bei Gefahr dürfen Plomben 

sofort entfernt werden; in diesem Fall ist die SWE 

unverzüglich zu verständigen. Stellt der Kunde oder 

dessen Beauftragter fest, dass Plomben fehlen, ist 

dies der SWE umgehend mitzuteilen.   

 Die Übergabestellen zwischen SWE und Kunden-

anlage sind der Austritt der ersten primärseitigen 

Vorlaufabsperrarmatur und die Rohrverbindung vor 

Eintritt in die Rücklaufabsperrarmatur (jeweils in 

Flussrichtung des Heizwassers) entsprechend An-

lage dieser TAB Fernwärme in Abbildung 1, S. 275. 

Die Absperrarmaturen selbst sind Eigentum der 

SWE. 

 

 

2 Wärmeträger  

Als Wärmeträger im Heizwassernetz dient aufbereitetes 

Wasser. Es darf nicht verunreinigt oder der Anlage ent-

nommen werden. Eine Zuführung sämtlicher anderer 

Stoffe gilt als Verunreinigung.  

  

 Wichtig: Der Wärmeträger darf nicht mit Trinkwas-
ser in Berührung kommen!  
 
 
3 Bestimmung der Norm-Heizlast  

Die notwendige thermische Energie muss durch den Kun-

den bzw. Anschlussnehmer angegeben werden. Dabei 

erfolgt die Ermittlung des thermischen Leistungsbedarfes  

nach den geltenden DIN-, DIN-EN Normen bzw. Regel-

werken. Hieraus erfolgt die Ableitung der durch die SWE 
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vorzuhaltenden Wärmeleistung. Die Einhaltung der Netz-

vorgaben der SWE sind zwingend erforderlich und durch 

den Kunden sicherzustellen.  

Die Berechnung der Norm-Heizlast und die Ermittlung der 

Wärmeleistung sind der SWE auf Verlangen vorzulegen. 

Aus der vorzuhaltenden Leistung wird in Abhängigkeit von 

der Nennspreizung des jeweiligen Netzes an der Fernwär-

meübergabestation der Volumenstrom ermittelt und von 

der SWE eingestellt, begrenzt und die Anlage verplombt. 

Verlangt der Kunde gemäß § 3 AVBFernwärmeV eine 

Vertragsanpassung, so sind die Anlagenteile der Kunden-

anlage den veränderten Verhältnissen anzupassen.  

  

Der Kunde ist verpflichtet:  

 Änderungen in der Nutzung des Gebäudes 

(z. B. Verringerung/Erweiterung von Wohneinhei- 

ten, Übergang in gewerbliche bzw. nicht-gewerb- 

liche Nutzung – Nutzung, die nicht entsprechend 

der Baugenehmigung berücksichtigt wurden -) 

 Änderungen in der Nutzung der Anlagen  

 Erweiterung, Stilllegung oder Teilstilllegung der An-

lagen, die Einfluss haben auf:  

- den vertraglich festgelegten Anschlusswert  

- die exakte Messung und Steuerung der Fernwär- 

 meversorgung  

- die vertraglich festgelegte maximale Rücklauftem- 

peratur  

der SWE frühzeitig mitzuteilen, so dass bis zum Zeitpunkt 
der Veränderung die technischen und vertraglichen Vo-
raussetzungen geschaffen werden können. Diese Mel-
dung hat schriftlich zu erfolgen.  
 
 



TAB Fernwärme  

            

Stand: 01.03.2021 Seite 9 von 27  

4 Anforderungen an den Übergaberaum  

 Für die Fernwärmeübergabestation ist, gemäß AV-

BFernwärmeV § 11 Abs. 1 und DIN 18012, ein ge-

eigneter Übergaberaum unentgeltlich zur Verfü-

gung zu stellen.  

 Im Übergaberaum sollen sich die Fernwärmeüber-

gabestelle (Primär) und die Fernwärmeübergabe-

station (Primär/Sekundär) befinden. Falls die Fern-

wärmeübergabestelle und die Fernwärmeüberga-

bestation nicht im gleichen Raum untergebracht 

werden können, muss die abweichende Positionie-

rung der Übergabestation mit der SWE schriftlich 

abgestimmt werden.  

 Der Übergaberaum muss verschließbar sein. 

 Die lichte Raumhöhe beträgt mindestens 2 m.  

 Der Übergaberaum und die technischen Einrichtun-

gen müssen jederzeit ohne Schwierigkeiten für Mit-

arbeiter der SWE und dessen Beauftragte zugäng-

lich sein. Je nach örtlichen Gegebenheiten kann ein 

separater Zugang von außen erforderlich werden.  

 Die Übergabe eines kostenlosen Schlüssels für den 

Zugang des Heizraumes erfolgt bei Inbetriebnahme 

der Anlage. Hiervon kann abgewichen werden, 

wenn der Heizraum nur über Privaträume (z. B. Ein-

familienhaus) erreicht werden kann.  

 Die Eingangstür muss sich in Fluchtrichtung öffnen 

lassen und mit einem geschlossenen Türblatt ver-

sehen sein. Eine Türschwelle zur Trennung von an-

deren Räumlichkeiten wird empfohlen.  

 Der Übergaberaum darf nicht:  

- mit anderen Räumen in offener Verbindung stehen  

- mit einem Bodenbelag oder einer Beschichtung 
versehen sein, der/die durch eventuell austreten-

des Wasser beschädigt wird.  
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 Die gültigen Normen und Regelwerke über Wärme- 

und Schalldämmung sind einzuhalten, z. B. GEG, 

DIN ISO 15665.  

 Der Kunde hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Raumtemperatur von 30 °C nicht überschritten wird 

(z. B. durch Fenster, ausreichende Be- und Entlüf-

tung).  

 Trinkkaltwasser darf sich nicht auf > 25 °C erwär-

men (siehe DIN 18012 und DVGW W 551).  

 Eine Kaltwasser-Zapfstelle ist erforderlich.   

 Im Übergaberaum muss ein Bodenablauf oder 

Pumpensumpf mit geeigneter Hebeanlage vorhan-

den sein.  

 Der Gebäudeeigentümer ist für die ausreichende 

Beleuchtung verantwortlich. Weiterhin ist eine 

Steckdose für Wartungs- und Reparaturarbeiten 

notwendig. Die elektrische Installation ist nach DIN 

VDE 0100-737 für feuchte und nasse Räume aus-

zuführen. Hierbei muss die gesamte Installation des 

Übergaberaumes über einen FI-LS B16 abgesichert 

werden. Ausgenommen hiervon ist die elektrische 

Versorgung der Pumpe im Pumpensumpf, falls vor-

handen. Diese soll separat über einen FI-LS B16 

abgesichert werden. 

 Die vorschriftsmäßige Ausführung des Potential-

ausgleiches ist durch den Gebäudeeigentümer zu 

gewährleisten. Die Inbetriebsetzung erfolgt nur bei 

vorhandenem Potentialausgleich.  

 Die Anordnung der Gesamtanlage hat entspre-

chend den Unfallverhütungsvorschriften zu erfol-

gen. Für den Gefahrenfall muss ein sicherer Flucht-

weg bestehen. An der Fernwärmeübergabestation 

muss auf der ganzen Länge eine freie Bedien- und 

Arbeitsfläche von mindestens 1,2 m vorhanden 

sein.  
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 Der Platzbedarf von Trinkwassererwärmungssyste-

men ist vom eingesetzten System abhängig. Der 

dafür erforderliche Platzbedarf ist mit der SWE ab-

zustimmen.  

 Wegweisende Beschilderung bei großen Stationen 

wird empfohlen.  

 Betriebsanleitung und Hinweisschilder für die Kun-

denanlage sind an gut sichtbarer Stelle anzubrin-

gen.  

 Der Kunde ist verpflichtet, den Übergaberaum sau-

ber und insbesondere die erforderliche Arbeitsflä-

che jederzeit freizuhalten.  

 Können in Einzelfällen die Anforderungen nach Ab-

schnitt 4 nicht eingehalten werden, sind Abweichun-

gen mit der SWE schriftlich zu vereinbaren.  

 

5 Fernwärmeleitungen  

Die Hausanschlussleitung (HA) verbindet das Fernwär-

menetz mit der Kundenanlage. Die Trassenführung au-

ßerhalb und innerhalb des Gebäudes, einschließlich der 

Wanddurchführungen, legt die SWE, nach Anhörung des 

Kunden, fest. Die Lage der Übergabestelle ist von der vor-

handenen Trassenlage und dem Verlauf der Hausan-

schlussleitung abhängig.   

  

Die eventuelle Dehnung der Fernwärmeleitungen an der 

Übergabestelle ist bei der Anbindung der Fernwärme-

übergabestationen zu berücksichtigen. Die aufzuneh-

mende Dehnung wird dem Anschlussnehmer schriftlich 

mitgeteilt. Geeignete Maßnahmen zur möglichen Kom-

pensation sind durch das ausführende Installationsunter-

nehmen zu treffen.  
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Die technische Auslegung und die Ausführung bis zur 

Übergabestelle legt die SWE fest. In jedem Fall sind die 

Leitungen für einen Nenndruck von PN 16 zu errichten. 

Unmittelbar nach der Wanddurchführung ist je Rohrlei-

tung eine Entleerung bzw. Entlüftung mindestens DN 25 

vorzusehen.  

  

Hausanschlussleitungen und Leitungen des Fernwärme-

netzes außerhalb des Gebäudes dürfen innerhalb eines 

Schutzstreifens von 2 m Außenkante der Leitung, ob im 

öffentlichen Bereich oder auf Privatgrundstücken, nicht 

überbaut und mit tiefwurzelnden Gewächsen überpflanzt 

werden.  

  

Vor Weiterführung der primärseitigen Hausanschlusslei-

tungen im Übergaberaum von der Übergabestelle zur 

Fernwärmeübergabestation muss ein gültiger Montage-

plan durch die SWE genehmigt werden.  

  

Die Inbetriebsetzung der Anlage kann erst nach Überprü-

fung durch die SWE erfolgen.  

 

6 Fernwärmeübergabestationen (WÜST)  

 6.1 Gesicherter Differenzdruck  

An der Fernwärmeübergabestelle (Kompakt- bzw. Regel- 

und Begrenzerstrecke) steht ein gesicherter Differenz-

druck von 0,5 bar zur Verfügung. Der eingesetzte Diffe-

renzdruckregler ist in jedem Fall mit einer Durchflussmen-

genbegrenzung zu versehen. Vor dem Differenzdruckreg-

ler ist ein Schmutzfang zu berücksichtigen. 
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6.2 Messung und Zählung (gemäß HKVO)  

Der Wärmeverbrauch (Heiz- und Trinkwarmwasser) wird 

separat mittels geeichter Wärmemengenzähler in MWh 

ermittelt. Der SWE steht es frei, eine Übertragung der 

Messwerte über eine M-Bus-Schnittstelle zu errichten. 

Kosten entstehen dem Kunden dadurch nicht. Der Wär-

memengenzähler ist immer Eigentum der SWE.  

 6.3 Elektrische Ausrüstung  

Die Ausführung der Elektroinstallation (komplette Ver-

drahtung etc.) hat durch ein eingetragenes Elektroinstal-

lationsunternehmen zu erfolgen.  

An der Fernwärmeübergabestation soll bauseits ein Au-

ßenfühlerkabel (mindestens J-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,6) vorge-

rüstet sein, dass mit dem Außentemperaturfühler an der 

Nordseite des Gebäudes betriebsbereit verbunden ist. 

 

 6.4 Schweißverbindungen  

Die Schweißarbeiten müssen von geprüften Schweißern 

nach DIN EN 287-1 ausgeführt werden. Vor Beginn der 

Arbeiten sind der SWE die gültigen Prüfzeugnisse vorzu-

legen. Hierzu gehört auch, dass der Nachweis und die Be-

richte der Verfahrensprüfung gemäß EN 288 vorgelegt 

werden.  

Ferner muss die Wahl der Zusatzwerkstoffe angegeben 

werden. Gasschweißungen sind bis max. DN 100 zuläs-

sig.  

Die ausgeführte Qualität der Schweißverbindungen an 

primärseitigen Heizwasserleitungen muss der AGFW 446 

Teil 1 bzw. der DIN EN ISO 5817 entsprechen. Die SWE 

behält es sich vor, vor Ort Prüfungen der primärseitigen 

Hausanschlussleitungen durchzuführen.  

Bei unzureichenden Prüfergebnissen gehen die Kosten 

für die Prüfung als auch für die erforderliche Mangelbe-
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seitigung zu Lasten des ausführenden Fachunterneh-

mens. Ferner werden je zwei zusätzliche Schweißnähte 

je Fehler zu Lasten des ausführenden Fachunternehmens  

geprüft. Sind diese zusätzlichen Prüfergebnisse ebenfalls 

unzureichend, kann die Prüfquote zu Lasten des ausfüh-

renden Fachunternehmens auf bis zu 100 % erhöht wer-

den.  

Des Weiteren wird auf die Einhaltung der folgenden Re-

gelwerken für Schweißarbeiten an Fernwärmeleitungen 

verwiesen:  

 AGFW FW 601 Qualitätskriterien von Rohrleitungs-

bauunternehmen  

 AGFW FW 446 Teil 1 Schweißnähte an Fernwärme-

rohrleitungen aus Stahl; zulässige Unregelmäßig-

keiten  

 AGFW FW 446 Teil 2 Schweißnähte an Fernwärme-

rohrleitungen aus Stahl; Schweißen und Prüfen  

 DIN EN ISO 3834-3 Qualitätsanforderungen für das  

Schmelzschweißen von metallischen Werkstoffen – 

Teil 3: Standardqualitätsanforderungen  

 

Das ausführende Fachunternehmen muss die schweiß-

technischen Qualitätsanforderungen gemäß DIN EN ISO 

3834-3 erfüllen. Die Schweißnahtvorbereitung (z. B. bei 

unterschiedlichen Wandstärken, T-Stücken) hat nach DIN 

EN ISO 9692 Teil 1 (V-Naht entsprechend Kennzahl 1.3) 

zu erfolgen.  

 6.5 Materialauswahl der Primärseite  

Die zur Verwendung kommenden Materialien (Rohrleitun-

gen, Armaturen, Dichtungen, Form- und Verbindungsstü-

cke) haben den Betriebsbedingungen gemäß jeweiligem 

Datenblatt zu entsprechen.  

Bei abweichend zu den nachfolgenden Angaben einge-

setzten Werkstoffen ist immer der Nachweis durch ein 
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Druck- und Temperatur-Diagramm des Herstellers in Be-

zug auf die festigkeitsmäßige Auslegung zu erbringen.  

 

Hinweis:  

Bei der Verwendung von Kupfer und Kupfer-Legierungen 

auf der Sekundärseite (Rohrleitungen, Armaturen, 

Heizrohrbündel etc.) wird darauf hingewiesen, dass es bei 

einer Mischinstallation mit verzinkten Bauteilen zu einer 

Zerstörung des Materials kommen kann.  

  

 

  Rohrleitungen  
Für Leitungen, die vom Heizwasser durchflossen werden, 

können nahtlose oder geschweißte Stahlrohre verwendet 

werden, die für Nenndruck PN 16 ausgelegt sind.   

 Nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 und DIN 

EN 10216 aus P235 GH mit Abnahmeprüfzeugnis 

3.1 APZ nach DIN EN 10204 

 Geschweißtes Stahlrohr nach DIN EN 10220 und 

DIN EN 10217 aus P235 GH mit Abnahmeprüfzeug-

nis 3.1 APZ nach DIN EN 10204 

Die Verwendung anderer Rohrleitungen bedarf der schrift-

lichen Zustimmung der SWE.  

  

  Form- und Verbindungsstücke  
Form- und Verbindungstücke sind entsprechend nachfol-

gender DIN einzusetzen und mittels Abnahmeprüfzeugnis 

3.1 APZ nach DIN EN 10204 zu belegen:  

 Nahtloses Stahlrohr nach DIN EN 10220 und DIN 

EN 10216 aus P235 GH mit Abnahmeprüfzeugnis 

3.1 APZ nach DIN EN 10204 

 Bögen, T- und Reduzierstücke nach DIN EN  

10253-2  

 Flansche nach DIN 1092 Teil 1 und 2  

 Klappen nach DIN 28011  
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Primärseitige Armaturen  

Absperrarmaturen dürfen nur mit Konformitätserklärung 

gemäß Anhang VII der Druckgeräterichtlinie 97/23/EG o-

der Abnahmeprüfzeugnis 3.1 nach DIN EN 10204 ver-

wendet werden. Dies ist zu belegen mit folgender Kenn-

zeichnung durch den Hersteller:  

 Hersteller  

 Nenndruck  

 Nennweite  

 Temperatur  

 Typbezeichnung - Serien Nr.  

 Baujahr  

 CE - Kennzeichnung  

Für die Anschlüsse der Armaturen werden Flanschverbin-

dungen oder flachdichtende Verschraubungen mit An-

schweißenden empfohlen. Bei Flanschanschlüssen ist die 

Ventilbaulänge nach DIN EN 558 einzuhalten.  

Nicht zugelassen sind:  

 der Einsatz von Gummikompensatoren  

 konische Verschraubungen.  

Bei Ausführungen mit Anschweißenden soll, um die Aus-

tauschbarkeit zu erleichtern, die Gesamtbaulänge - Ventil 

und Anschweißenden - mindestens so lang sein, wie die 

Ventilbaulänge mit Flanschanschlüssen und Gegenflan-

schen.  

 6.6 Primärseitige Dichtungen  

Die zur Verwendung kommenden Dichtungen müssen in 
einem Nenndruck von PN 16 ausgeführt und gegen das 
Heizwasser beständig sein. Es wird besonders auf die 
 Alkalibeständigkeit hingewiesen.  
Flanschverbindungen sind mit Flachdichtungen nach DIN 
EN 1514-1 auszuführen.  
Die Einbauvorschriften bezüglich der Dichtungen sind un-

bedingt einzuhalten.  
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Bei Gewindeverschraubungen ist Hanf nicht zulässig! 

Zum Einsatz ist, sofern vom Hersteller für die Betriebsbe-

dingungen zulässig, Dichtband z. B. aus Polytetrafluo-

rethylen (PTFE) zu bringen.  

7 Hausanlage  

 7.1 Indirekter Anschluss  

Das Heizungswasser der Hausanlage ist von dem des 

Fernwärmenetzes mittels Wärmeübertrager getrennt. Für 

die Auslegung der gesamten sekundärseitigen Kunden-

anlage ist das Datenblatt des jeweiligen Netzes zwingend 

zu beachten. Die primärseitige Rücklauftemperatur darf 

nicht den angegebenen Wert von 70 °C überschreiten.  

Die Befüllung der kundeneigenen Anlage hat nach den 

Vorschriften und Empfehlungen der Hersteller der instal-

lierten Bauteile zu erfolgen.  

 7.2 Direkter Anschluss  

 Bei Neuanlagen wird diese Anschlussform 

nicht mehr ausgeführt.  

Umbauarbeiten bei bestehenden direkten Anschlüssen 

sind mit der SWE abzustimmen. Bei wesentlichen Ände-

rungen erlischt der Bestandsschutz. Eine weitere direkte 

Versorgung der Anlagen bedarf der schriftlichen Zustim-

mung der SWE. Es gelten hierfür besondere Anforderun-

gen, welche der Abstimmung und Zustimmung seitens der 

SWE bedürfen.  

Vor einer Befüllung mit Heizwasser aus dem Fernwärme-

netz der SWE ist die Kundenanlage durch die auszufüh-

rende Heizungsfirma oder dem Fachhandwerker des 

Kunden mit Trinkwasser-kalt (TWK) so lange zu spülen, 

bis das Wasser die Anlage klar verlässt.  
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8 Trinkwassererwärmungsanlagen  

Trinkwassererwärmungsanlagen sind nach den aner-

kannten Regeln der Technik zu bemessen, auszuführen 

und zu betreiben.  

Die Trinkwassererwärmung kann sowohl primär- als auch 

sekundärseitig angeschlossen werden.  

  

Bestimmungen und Richtlinien  
Besonders zu beachtende Bestimmungen und Richtlinien 

(ohne Anspruch auf Vollständigkeit):  

 TrinkwV, Trinkwasserverordnung  

 DIN 1988 Technische Regel für Trinkwasser-Instal-

lationen 

 DIN 4708 Teil 1 bis 3, Zentrale Warmwasserberei-

tungsanlagen.  

 DIN 4753 Teil 1, Warmwasserbereitungsanlagen, 

Ausführung, Ausrüstung und Prüfung.  

 DVGW Regelwerk  

 VDI-Richtlinie 6023, Hygienebewusste Planung, 

Ausführung und Instandhaltung von  

Trinkwasseranlagen  

  

Die Trinkwassererwärmung ist so zu betreiben, dass die 

Trinkwasserverordnung eingehalten und die vorgegebene 

Rücklauftemperatur nicht überschritten wird. Die Trink-

wassererwärmung kann sowohl im Vorrangbetrieb (ohne 

Leistungszuschlag) als auch im Parallelbetrieb (mit Leis-

tungszuschlag) zur Raumheizung erfolgen. Bei Vorrang-

betrieb wird die Norm-Heizlast für die Trinkwassererwär-

mung zu 100 % abgedeckt. Die Leistung für die Raumhei-

zung wird dafür entsprechend reduziert.  

Ein Parallelbetrieb liegt vor, wenn sowohl die Norm-Heiz-

last der Raumheizung und ggf. der raumlufttechnischen 

Anlagen als auch die Norm-Heizlast der Trinkwasserer-

wärmung gleichzeitig abgedeckt werden.  
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Auslegung der Trinkwassererwärmung  
Die Heizflächen der Plattenwärmeübertrager zur Warm-
wasserbereitung sind nach den Primär-Vorlauftemperatu-
ren im Sommer (siehe Datenblätter, unterer Temperatur-
wert) unter Berücksichtigung der maximalen Rücklauf-
temperatur, auszulegen. Dabei wird von einer Kaltwasser-
temperatur von 10 °C ausgegangen. Die Regelung der 
Warmwasserbereitung erfolgt nach DIN 4747-1.  

 

Material der Heizflächen  
Um Korrosionen zu verhindern und damit die Gefahr des 
Übertritts von Heizwasser in das Trinkwasser oder umge-
kehrt zu vermeiden, sind die Heizflächen aus korrosions-
beständigem Werkstoff zu verwenden (siehe auch DIN 
50930).  
Als korrosionsbeständig nach DIN 4753 gelten beispiels-

weise  

 SF-Cu nach DIN 1787  

 Cu-Ni nach DIN 17664  

 X10 Cr-Ni-Mo-Ti 1810 nach DIN 17440 (Werkstoff-

nummer 1.4571)  

Heizflächen aus Kupfer können nur dann verwendet wer-

den, wenn die nachgeschaltete Anlage ausschließlich aus 

Kupfer besteht.  

Besteht die nachgeschaltete Anlage aus verzinktem 

Stahlrohr sollten nur Heizflächen aus Edelstahl eingesetzt 

werden.  

   

Temperatur-Regelung für Trinkwassererwär-
mungsanlagen  

Gemäß den DVGW-Arbeitsblättern W 551, W 552 und 

VDI 6023 muss die Temperatur des Warmwassers am 

Austritt des Trinkwassererwärmers grundsätzlich 60 °C 
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betragen. Das Zirkulationssystem muss so betrieben wer-

den, dass die Wassertemperatur im System um nicht 

mehr als 5 K gegenüber der Warmwasseraustrittstempe-

ratur des Trinkwassererwärmers unterschritten wird.  

Sollte eine thermische Desinfektion notwendig sein, so ist 

die Durchführbarkeit auch im Sommer mit der Netzvor-

lauftemperatur von mindestens 80 °C in allen Netzen der 

SWE gewährleistet.  

Durch den Errichter des Trinkwasserspeichers ist jeder 

Trinkwasserspeicher zur Kontrolle der Speichertempera-

tur mit einem Maschinenglasthermometer nach DIN 

16185 oder DIN 16186 unmittelbar am Trinkwasserspei-

cheraustritt innerhalb der Warmwasserrohrleitung auszu-

rüsten. Ein weiteres Maschinenglasthermometer ist am 

Eintritt der Zirkulationsleitung in den Wärmeübertrager zu 

installieren.   

  

Zirkulationsleitungen  
Zapf- und Zirkulationsleitungen sind nach den anerkann-
ten Regeln der Technik zu bemessen, auszuführen und 
zu betreiben (z. B. TrinkwV, DVGW W 553, W 551).  
 
 
9 Raumlufttechnische Anlagen  

Die raumlufttechnischen Anlagen sind so zu betreiben, 

dass die vorgegebene maximale Rücklauftemperatur von 

70 °C eingehalten wird.  

Kurzschlüsse zwischen Vorlauf und Rücklauf sind nicht 

zulässig.  

  

 Raumlufttechnische Anlagen werden nur 

indirekt angeschlossen.  
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10 Wärme-, Brand- und Schallschutz  

Rohrleitungen, Behälter, Apparate und Armaturen auf der 

Primärseite sind gegen Wärmeverluste zu dämmen. Aus-

genommen hiervon sind der Wärmemengenzähler und 

der Mengendifferenzdruckregler. Alle primärseitigen 

Rohrleitungen sind entsprechend der einschlägigen DIN- 

und VDI- Richtlinien sowie dem Gebäudeenergiegesetz 

(GEG) zu dämmen.  

  

Die Wärmedämmung ist mit einem widerstandsfähigen 

Außenmantel (z. B. Stahlblechmantel oder ALU-Grob-

korn) gegen Beschädigung zu versehen. In nichtöffentli-

chen Bereichen können PVC-Materialien verwendet wer-

den. 

  

Der Dämmstoff darf auch im feuchten Zustand die Rohr-

leitungen nicht angreifen; er muss frei von korrosionsför-

dernden Stoffen sein.  

  

 Kunststofffolie ist nicht zulässig.  

  

Rohrleitungen in Mauer- und Deckendurchbrüchen sind in 

der gleichen Stärke zu dämmen. In Durchführungen sind 

Wand- und Deckenhülsen vorzusehen.  

  

Wärmedämmung Sekundärseite  
Rohrleitungen, Behälter, Apparate und Armaturen in der 

Hauszentrale sind gegen Wärmeverluste zu dämmen.  

Die Ausführung regeln die einschlägigen DIN- und VDI-

Richtlinien sowie das Gebäudeenergiegesetz (GEG). 

Rohrleitungen in Mauer- und Deckendurchbrüchen sind in 

der gleichen Stärke zu dämmen. In Durchführungen sind 

Wand- und Deckenhülsen vorzusehen.  
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Empfehlung:  

Die Wärmedämmung entsprechend Energieeinsparungs-

gesetz ist mit einem widerstandsfähigen Außenmantel ge-

gen Beschädigung zu versehen. Der Dämmstoff darf auch 

im feuchten Zustand die Rohrleitungen nicht angreifen; er 

muss frei von Korrosion fördernden Stoffen sein.  

   

 

Brandschutz  
Die brandschutztechnischen Bestimmungen sind einzu-

halten, u. a. aus der MLAR oder BbgBO.  

  

Schallschutz  
Sämtliche Anlagenteile sind so zu installieren, dass unzu-
lässige Schallübertragungen nicht auftreten können. Be-
sondere Sorgfalt ist dabei auf alle zu Wänden und Decken 
bestehenden Verbindungen zu legen. Bei der Dimensio-
nierung von sämtlichen Anlagenteilen ist darauf zu ach-
ten, dass keine unzulässigen Strömungsgeschwindigkei-
ten und damit verbundenen Geräusche auftreten können.  
 

11 Einzureichende Unterlagen  

Vor Errichtung eines Fernwärmehausan-

schlusses (FW-HA) 

Durch den Antragsteller sind folgende Unterlagen zur Vor-

bereitung eines Fernwärmeanschlusses an die Netze der 

SWE einzureichen:  

 Antrag zur Herstellung (bzw. Erweiterung) eines 

Fernwärmehausanschlusses (siehe Homepage) 

 Nachweis als Eigentümer des Gebäudes /Auszug 

aus dem Grundbuch) 

 Lageplan mit gekennzeichneten Anschlussraum 

 Grundriss des Anschlussraumes 

 Bauablaufplan 
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Weitere Unterlagen, z. B. „Berechnung des Wärmebe-

darfs“ oder „Schaltschema der Hausanlage“, können 

durch die SWE auf Verlangen nachgefordert werden.  

 

Vor Errichtung der Fernwärmeübergabestation 

(WÜST) 

Falls die Fernwärmeübergabestation nicht durch die SWE 

errichtet wird, muss das ausführende Fachunternehmen 

die gültige Schweißer-Prüfbescheinigung nach EN ISO 

9606-1 des entsprechenden Schweißers vor Baubeginn 

vorlegen. 

 

Vor Inbetriebnahme der Fernwärmeübergabe-

station (WÜST) 

Vor Inbetriebnahme ist eine schriftliche Fertigstellungs-

meldung bei der SWE einzureichen: 

 Protokoll der Druckprüfung 

 Spülprotokoll 

 Fertigstellungsmeldung 

 

Für die letzteren zwei Dokumente stehen Vordrucke auf 

der Homepage der SWE bereit. Das Protokoll der Druck-

prüfung wird formlos vom ausführenden Fachunterneh-

men erstellt. Im nächsten Kapitel wird auf die Fertigstel-

lungsmeldung, Spülung und Druckprobe inhaltlich einge-

gangen.  

 

Außerbetriebnahme 

Eine geplante Außerbetriebnahme der Fernwärmeversor-

gung muss vom Kunden durch einen schriftlichen Antrag 

bei der SWE mit einer Frist von 10 Werktagen erfolgen. 

 

12 Notwendige Maßnahmen für die Inbetriebnahme 

Vor Inbetriebnahme muss der durch die SWE gelieferte 

Wärmemengenzähler in der Fernwärmeanlage eingebaut 
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sein. Der Wärmemengenzähler kann nur nach unter-

zeichneten Wärmeliefervertrag bezogen werden. 

 

Bevor eine Anlage in Betrieb genommen wird, muss die 

Druckprobe, Spülung und Fertigstellungsmeldung erfol-

gen. Auf die entsprechenden einzureichenden Formulare 

wurde im vorhergehenden Kapitel eingegangen. 

 

Druckprobe 

Die primärseitigen Anlagen und Anlagenteile bis zu den 

Absperrarmaturen (Eigentum SWE) sind einer Kaltwas-

serdruckprobe mit dem 1,3-fachen maximalen Betriebs-

druck über 6 Stunden zu unterziehen. Alle anderen Anla-

genteile müssen mit dem vorliegenden Betriebsdruck ab-

gedrückt werden. Das Protokoll der Druckprüfung ist bei 

der SWE einzureichen.   

 

Spülen der Anlage 

Die primärseitigen und sekundärseitigen Anlagenteile 

sind vor der Inbetriebnahme zu spülen. Anschließend ist 

die Anlage völlig zu entleeren und danach mit aufbereite-

ten Heizwasser zu füllen. Dabei sind sämtliche Schmutz-

fänger zu reinigen und wieder zu schließen.  

 

Fertigstellungsmeldung 

Vor der geplanten Inbetriebnahme ist der SWE die Fertig-

stellung der Anlage schriftlich mitzuteilen.  

 

13 Inbetriebnahme 

Die Inbetriebsetzung erfolgt erst nach Erfüllung der tech-

nischen und vertraglichen Voraussetzungen.  Dabei  müs-

sen u. a. die „Vorbereitenden Maßnahmen zur Inbetrieb-

nahme“ aus den vorhergehenden Kapitel erfüllt sein. 
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Die Inbetriebnahme der Anlage hat im Beisein eines Mit-

arbeiters der SWE, des Kunden oder dessen Beauftrag-

ten sowie dem verantwortlichen und sachkundigen Ver-

treter des ausführenden Fachunternehmens zu erfolgen. 

Jede eigenmächtige Inbetriebsetzung der Anlage ist nach 

den Allgemeinen Versorgungsbedingungen nicht zuläs-

sig.  

 

Über jede Inbetriebsetzung oder Änderung einer Kunden-

anlage wird ein Protokoll angefertigt.  

  

Der Mengenbegrenzer der Fernwärmeübergabestation 

wird auf eine dem vereinbarten Anschlusswert entspre-

chende max. Heizwassermenge eingestellt und plombiert.  

Diese Einstellung erfolgt durch die SWE im Beisein des 

Kunden oder dessen Beauftragten.  

  

Eine Änderung der eingestellten Heizwassermenge und 

damit des Anschlusswertes kann nur auf schriftlichen An-

trag und gegen Kostenerstattung des Kunden vorgenom-

men werden, soweit vertraglich nichts anderes vereinbart 

ist.  

  

Die Kosten für Wartung, Instandhaltung und Erneuerung 

der SWE-eigenen Geräte trägt die SWE. Ausgenommen 

davon sind Schäden, die auf ein Verschulden des Kunden 

oder seines Beauftragten zurückzuführen sind.  

  

Während der Bauphase haftet der Kunde für alle Beschä-

digungen und Verluste der von der SWE beigestellten An-

lageteile, die laut Empfangsschein übernommen wurden.  

 

Die an Absperrorganen durch die SWE angebrachten 

Plomben, Ketten und Schlösser dürfen nur im Notfall oder 
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von Mitarbeitern der SWE oder Beauftragten der SWE 

entfernt werden.  
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14 Anlage 

 

 
Abbildung 1: Schema der Eigentums- und Liefergrenzen 


